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Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtvertretung Kröpelin beschließt den Abschluss eines Ingenieurvertrages für die 
Leistungsphasen 1 und 2 für die Erschließungsplanung an das Ingenieurbüro 
Jürgens+Klütz+Partner.  
Sachverhalt 
 
Die Trägerbeteiligung und öffentliche Auslegung für den Bebauungsplan Nr. 17 
„Gemeindliche Infrastruktur an der Schulstraße“ lag in der Zeit vom 16.07.2024 bis zum 
16.08.2024 aus. 
 
In den Stellungnahmen wurden u. a. eine Erschließungsplanung und eine 
Regenwasserkonzeption gefordert.  
 
Das Planungsbüro Jürgens+Klütz+Partner wurde mit der Aufgabenstellung betraut. Dies soll 
nun auch vertraglich bestätigt werden.  
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Anlage/n 
1 2024-03-07 Kroepelin B17_Gesamtplan-Vorentwurf 

 
2 02 - LP Straßenbau VP neu (03.11.2025) 

 
3 2026-02-17 Schreiben von Jürgens + Klütz + Partner mbH bzgl. 

INGENIEURVERTRAG Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte 
und den Schulhort an der Schulstraße (B-Plan Nr. 17) Im Stadtgebiet von 
Kröpelin, 
 



 







INGENIEURVERTRAG

Über Leistungen bei Erschließungsanlagen
für kommunale Auftraggeber

Zwischen der Stadt Kröpelin
Am Markt 1

18236 Kröpelin

vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Thomas Gutteck,

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem Beratenden Ingenieur

Ingenieurberatungsgesellschaft
Jürgens + Klütz + Partner mbH
Otimarstraße 68

17166 Teterow

vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Dipl.-Ing. Thomas Wiswedel,

- nachstehend Ingenieur genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

Inhaltsübersicht:

§ 1 Gegenstand des Vertrages
§ 2 Grundlagen des Vertrages
§ 3 Leistungen des Ingenieurs
§ 4 Leistungen des Ingenieurs
§ 5 Leistungen des Auftraggebers
§ 6 Termine
§ 7 Honorarermittlung
§ 8 Haftpflichtversicherung des Ingenieurs
§ 9 Kündigung
§10 Verjährung
§ 11 Anzuwendende Vorschriften
§ 12 Ergänzende Vereinbarungen

Anlagen zum Vertrag:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen für Ingenieurleistungen (AVB-Ing) (Anlage 1)
- Ermittlung der Honorarzone (Anlage 2)
- Honorarermittlung (Anlage 3)
- Vorläufige Kostenannahme (Anlage 4)
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§ 1 Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen für die

Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schuihort an der Schul
straße (B-Plan Nr. 17) Im Stadtgebiet von Kröpelin, Landkreis Rostock

1. Verkehrsaniagen

Herstellung der Zufahrtsstraße und eines Gehweges zum Standort des Mehrzweck
gebäudes mit Straßenentwässerungseinrichtungen und Straßenbeleuchtung, Aus
bau des Zufahrtsbereiches der Zufahrtsstraße am Fahrbahnrand der Ortsdurchfahrt
der Landesstraße L 11 „Schulstraße", Anlage von Pkw-Stellplätzen und Mehrzweck
flächen, Errichtung von 2 Feuerwehrzufahrten Im Randbereich des Geländes, Her
richtung der Freiflächen als Spielflächen mit Geiänderegulierungen, der Errichtung
von Einfriedungen und Zugangstoren und Aufsteilung von Spielgeräten, Begrünung;

2. ingenieurbauwerke

Errichtung eines Schmutzwasserkanals sowie eines Abwasserpumpwerkes und ei
ner Abwasserdruckrohrleitung für das Mehrzweckgebäude mit Anschluss an die SW-
Kanalisation des Zweckverbandes KÜHLUNG in der Schulstraße;
Errichtung eines Niederschlagswasserkanals zur Entwässerung befestigter Ver
kehrsflächen sowie der Dachflächen des Mehrzweckgebäudes mit Anschluss an eine
Gewässerfläche (aufgeweiteter Stadtbach) am südlichen Rand des Erschiießungsge-
bletes;

Errichtung einer Trinkwasserversorgungsleltung zur Versorgung des Mehrzweckge
bäudes mit Anschluss an das TW-Versorgungsnetz des ZVK in der Schuistraße;

§ 2 Grundlagen des Vertrages

2.1. die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI - In der bei Vertragsabschluss gel
tenden Fassung (HOAI 2021)

2.2. die Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Ingenieurleistungen AVB-Ing (Fassung 1998)

§ 3 Leistungen des Ingenieurs

3.1. Der Auftraggeber überträgt dem Ingenieur von den in § 4 genannten Leistungen zunächst die
Leistungsphasen 4.1. und 4.2 für die Gesamtanlage.

3.2. Für die weiteren Leistungen gelten die entsprechenden Regelungen dieses Vertrages.

3.3. Der Ingenieur ist verpflichtet, im Rahmen des Vorhabens weitere Leistungen zu übernehmen,
wenn der Auftraggeber sie ihm innerhalb von längstens 6 Monaten überträgt.

3.4. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Beauftragung kann der Ingenieur keinen Anspruch auf
Erhöhung des Honorars oder auf Schadenersatz ableiten.

§ 4 Leistungen des Ingenieurs

Der Ingenieur hat folgende Leistungen aus dem Leistungsbild des § 46 HOAI zu erbringen:

4.1. Grundlagenermittlung
Grundieistungen -

4.2. Vorplanung
Grundleistungen -

4.3. Entwurfsplanung
Grundieistungen
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4.4. Genehmigungsplanung
Grundleistungen -

4.5. Ausführungsplanung
- Grundleistungen -

4.6. Vorbereitung der Vergabe
- Grundleistungen

4.7. Mitwirkung bei der Vergabe
- Grundleistungen

4.8. Objektüberwachung (Bauoberleitung).
- Grundleistungen

4.9. Objektbetreuung und Dokumentation
- entfällt

4.10. Örtliche Bauüberwachung
- als Besondere Leistung nach HOAI 2021

§ 5 Leistungen des Auftraggebers

5.1. Der Auftraggeber erbringt folgende Leistungen oder lässt sie in seinem Auftrag erbringen:

- Bereitstellen folgender Planunterlagen:

5.1.1. Grundplan (digital - DXF-Format) mit vorhandener Topographie einschließlich Höhen I.M.
1 : 250 und Katastergrenzen

5.1.2. Flurkartenauszüge und Grundeigentümerliste für den Planungsberelch;

5.1.3. Bestandspläne der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleltungen und Kabel (sofern nicht
in Verantwortung anderer Versorgungsträger)

5.1.4. Baugrundgutachten - Boden- und Grundwasser-Untersuchung

5.1.5. Verkehrsuntersuchung für den Planungsberelch

- Bereitstellen sonstiger Unterlagen:

5.1.6. Satzungsgemäße Festlegungen der Gemeinde (Straßenbaubeitragssatzung o.ä.)

§ 6 Termine

Für die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine:

6.1. Vorentwurfsunterlagen nach 4.1. und 4.2. mit Kostenschätzung zum 27.02.2026

6.2 Entwurfs- und Genehmigungsplanung nach 4.3 und 4.4 zum nach Abstimmung mit dem
Auftraggeber

6.3 Ausiführungsplanung und Ausschreibung nach Abstimmung mit dem Auftraggeber

§ 7 Honorarermittlung

7.1. Der Honorarermittlung werden zugrunde gelegt:

7.1.1. für die Leistungen 4.1. bis 4.8. die gemäß § 46 HOAI anrechenbaren Kosten nach der Kos
tenberechnung
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7.1.2. für die Besonderen Leistungen nach 4.10. - Örtliche Bauüberwachung - die Nettobaukos
ten aus der Kostenfeststellung

7.1.3. folgende Honorarzonen gemäß §48 HOAl 2021:
T  •

Planungsteil Honorarzone

1. Verkehrsanlagen II

2. Ingenieurbauwerke II

7.1.3. folgende Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen:

Teil Verkehrsanlagen
Grundlagenermittlung 4.1. 2 v.H.

Vorplanung 4.2. 20 v.H.

Entwurfsplanung 4.3. 25 v.H.
Genehmigungsplanung 4.4. 8 v.H.

Ausführungsplanung 4.5. 15 v.H.

Vorbereitung der Vergabe 4.6. 10 v.H.
Mitwirkung bei der Vergabe 4.7. 4 v.H.

Objektüberwachung 4.8. 15 v.H.
Objektbetreuung und Dokumentation 4.9. _0 v.H.

gesamt - aa v.H.

Teil Ingenieurbauwerke
Grundlagenermittlung 4.1. 2 v.H.

Vorplanung 4.2. 20 V.H.'
Entwurfspianung 4.3. 25 v.H.

Genehmigungsplanung 4.4. 5 v.H.

Ausführungsplanung 4.5. 15 v.H.

Vorbereitung der Vergabe 4.6. 13 V.H.
Mitwirkung bei der Vergabe 4.7. 4 v.H.

Objektüberwachung 4.8. 15 v.H.

Objektbetreuung und Dokumentation 4.9. -0 v.H.
gesamt - M v.H.

Leistungen für die örtliche Bauüberwachung

Besondere Leistung nach HOAl 2021, vereinbart wiri
tobaukosten nach Kostenfeststellung

7.2. Zuschlag für Leistungen im Bestand nach § 47 HOAl

- entfällt -

7.3. Zuschlag für Instandhaltung und Instandsetzung nach § 12 (1) und (2) HOAl

- entfällt -

7.4. Als Honorarsatz gemäß §§ 7, 45 und 48 HOAl wird für die Verkehrsanlagen auf dieser Grund
lage der Mindestsatz, zuzüglich 0 v.M. der Differenz zum Höchstsatz, vereinbart.

7.5. Als Honorarsatz gemäß §§ 7, 41 und 44 HOAl wird für die Ingenieurbauwerke auf dieser
Grundlage der Mindestsatz, zuzüglich 50 v.H. der Differenz zum Höchstsatz, vereinbart.

7.6. Die in § 4 aufgeführten Besonderen Leistungen (Bauüberwachung) werden gesondert honoriert.
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7.7. Für den Fall der Vergütung bestimmter Leistungen nach Zeltaufwand sind als Stundensätze
vereinbart:

1. für den Ingenieur 75,00 €/Stunde
2 für die Bauzeichnerln 45,00 €/Stunde

2. Die Leistung richtet sich nach den Stundenbelegen, deren Nachweis monatlich erfolgen soli.

3. Dauert die Durchführung des Vertrages länger als 12 Monate, so Ist eine Anpassung der
Stundensätze zu vereinbaren.

7.8. Wird die Entwurfsbearbeitung auf Veranlassung des Auftraggebers bzw. mit seinem Einver
ständnis nicht unwesentlich geändert oder werden weitere Besondere oder zusätzliche Leistun
gen erforderlich, so Ist über Leistung und Vergütung eine Vereinbarung zu treffen.

7.9. Die Lelsturigsphasen werden nach der zum Zeitpunkt der erbrachten Leistung geltenden Fas
sung der HOAI abgerechnet.

7.10. Nebenkosten

7.10.1. Die Webenkosten nach § 14 (2) HOAI werden wie folgt abgerechnet:

- pauschal mit 5,0 % der Honorarsummen -

7.10.2. Für Nebenkosten, für die eine pauschale Abrechnung vereinbart Ist, gilt folgende Zahlungsabwicklung;

Die Zahlung erfolgt jeweils mit den Abschlagszahlungen. Die Nebenkosten sind geson
dert auszuweisen.

7.11. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist in den Honoraren und Nebenkosten nicht enthalten und wird in der jewei
ligen gesetzlichen Höhe gesondert In Rechnung gestellt (§16 HOAI).

§ 8 Haftpflichtversicherung des Ingenieurs

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung müssen mindestens betragen:

für Personenschäden 3.000.000,00 €

für sonstige Schäden 1.023.000,00 €

§ 9 Verjährung

Die Verjährungsfrist wird auf 5 Jahre festgesetzt. Für die Leistungen aus § 4 (4.1. bis 4.8. sowie
4.10.) wird nach Fertigstellung des Bauwerkes und Übergabe der geprüften Abrechnungs- und
Übergabedokumentation durch den Auftragnehmer eine gesonderte Abnahme durchgeführt.

§ 10 Anzuwendende Vorschriften

Die gesonderte Honorarermittlung sowie die einschlägigen Bestimmungen der HOAI und die
Regeln über das Werkvertragsrecht gemäß § 631 ff. BGB gelten als Bestandteil dieses Vertra
ges, soweit nichts anderes vereinbart Ist.
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§11 Ergänzende Vereinbarungen

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Abschlagszahlungen entsprechend des erreichten Leis-
tungs- und Bearbeitungsstandes des Ingenieurs angefordert werden können.

Die Vertragsparteien haben von den beigefügten Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Inge
nieurleistungen (AVB-Ing) Kenntnis genommen und sind mit ihrer Geltung einverstanden.

Auftraggeber

Kröpelin
(Ort)

Teterow

(Datum)

Thomas Gutteck

Bürgermeister ^'^•-^SVOR^^häftsführer
Th|Qfhas Wiswed

Ingenieur

16.02.2026

(Datum)

el

(rechtsverbindliche Unterschriften)
INGENIEURBERATUNQSGESELLSCHAFT nr*7
JÜRGENS+KLÖTZ +PARTNER mbH

VBI Beratftnde In^jenieure

OTIMARSTRASSE 68
TeMonfOSeae) 16 27 80

17166 TETEROW

F«(0»9«) 16 27 821
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Anlage 1 zum Ingenieurvertrag
Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schulhort „Schulstraße" (B-Plan Nr. 17) In Kröpelin

Allgemeine Vertragsbestimmungen zum Ingenleurvertrag (AVI)

Die Ausführung des Ingenieurvertrags, nach dem der Ingenieur als Sachverwalter des Auf
traggebers tätig .wird, setzt ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis voraus. Hieraus ergeben
sich die nachstehenden beiderseitigen Pflichten und Rechte, die insoweit fest vereinbart
werden und Bestandteil des. Ingenieurvertrages sind.

§1 Pflichten und Rechte

(1) Der Ingenieur ist verpflichtet, seine vertraglichen Leistungen nach den anerkannten Regeln
der Technik, den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und den einschlägigen öffentlich
rechtlichen Bestimmungen zu erbringen. Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der
Auftraggeber, soweit erforderlich, über alle bei der Durchführung seiner Aufgaben wesentli
chen Angelegenhelten zu unterrichten. Wenn für Ihn erkennbar wird, daß die erwarteten
Baukosten überschritten werden, ist der Ingenieur verpflichtet, den Auftraggeber unverzüg
lich zu unterrichten. Nach Beendigung seiner Leistung und deren Honorierung hat er auf
Verlangen des Auftraggebers diesem die genehmigten Bauvorlagen, Pausen der Original
zeichnungen und sonstigen Unterlagen auszuhändigen. Er ist nicht verpflichtet, diese länger
als fünf Jahre aufzubewahren.

(2) Der Auftraggeber Ist verpflichtet, die Planung und Durchführung der Bauaufgabe zu fördern.
Insbesondere soll er anstehende Fragen unverzüglich entscheiden und erforderliche Ge
nehmigungen so schnell wie möglich herbeiführen.
Weisungen an die übrigen am Bau Beteiligten darf er nur im Einvernehmen mit dem Ingeni
eur erteilen, soweit dessen Aufgabenbereiche betroffen sind. Der Auftraggeber ist ferner
verpflichtet, dem Ingenieur die erforderliche Einsicht in sämtliche Vertragsleistungen und de
ren Honorierung betreffende Unterlagen zu gewähren.

§ 2 Vertretung

(1) Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Ingenieur berechtigt und verpflichtet, die Rechte
des Auftraggebers zu wahren. Finanzielle Verpflichtungen für den Bauherrn darf er nur ein
gehen, wenn Gefahr im Verzug und das Einverständnis des Bauherm nicht zu erlangen ist.

(2) Der Ingenieur übt seinen Beruf unabhängig von Produktions-, Handels oder Lieferinteressen
aus.

§ 3 Zahlungen

(1) Der Auftraggeber ist auf Anforderung des Ingenieurs zu Abschlagszahlungen nach dem
jeweiligen Stand der erbrachten Leistungen oder dem gesondert aufgestellten Zahlungsplan
verpflichtet.

(2) Das Honorar für die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 8, für die Besonderen Leistungen
und etwaige zusätzliche Leistungen wird fällig, wenn der Ingenieur die Leistungen vertrags
gemäß erbracht und eine prüffahige Honorarschiußrechnung bzw. Honorarteilschlußrech
nung für diese Leistungen vorgelegt hat. Entsprechendes gilt bei Leistungen für Ingenieur
bauwerke oder Verkehrsanlagen auch bezüglich des Honorars für die örtliche Bauüberwa
chung.

(3) Das Honorar für die Leistungen der Leistungsphase 9 wird nach deren Erbringung fällig;
Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Eine Aufrechnung oder Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes gegen den Hono
raranspruch des Ingenieurs Ist nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Forderung zulässig.
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§ 4 Haftung

(1) Der Ingenieur haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unbeschränkt nach den gesetzli
chen Vorschriften. In allen anderen Fällen beschränkt sich seine Haftung - gleich aus wei
chem Rechtsgrund - auf solche Schäden, die dem Grunde und der Höhe nach durch die im
Vertrag vereinbarte Haftpflichtversicherung gedeckt sind. Für Schäden, die ausnahmsweise
nicht versicherbar sind, haftet der Ingenieur bis zur Höhe des Honorars für die Leistungs
phase, In die die Pflichtverletzung fällt.

(2) im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Ingenieur verlangen, daß'Ihm die Beseitigung
des Schadens übertragen wird.

(3) Die Haftung des Ingenieurs erstreckt sich nicht auf Schäden, deren Entstehung ein Dritter
mitverschuidet hat, gegen dessen Beauftragung durch den Auftraggeber der Ingenieur be
gründete Bedenken geltend gemacht hatte.

§ 5 Verjährung / Gewährleistungs- / Haftungsdauer

(1) Ansprüche des Auftraggebers gegen den Ingenieur, gleich aus welchem Rechtsgrund, ver
jähren mit Ablauf von 2 Jahren, sofern vertraglich keine andere Frist vereinbart wird, längs
tens aber in 5 Jahren. Verjähren die Ansprüche des Auftraggebers gegen die übrigen an der
Planung und Ausführung des Objekts / der Objekte Beteiligten zu einem früheren Zeitpunkt,
so endet auch die Verjährungsfrist für alle Ansprüche des Auftraggebers Im Zusammenhang
mit Leistungen aus diesem Vertrag zum gleichen Zeltpunkt. Das gilt nicht, wenn der Ingeni
eur den Mangel arglistig verschwiegen hat.

(2) § 196 Nr. 7 BGB bleibt unberührt.

(3) Die Verjährung beginnt mit der Abnahme der letzten nach diesem Vertrag zu erbringenden
Leistung, spätestens mit Abnahme der in Leistungsphase 8 zu erbringenden Leistung, bei
Leistungen nach Teil Vli HOAi unter Einschluß auch der nach $ 57 zu erbringenden Leistung
der örtlichen Bauüberwachung, § 3 (2) AVI bleibt unberührt.

(4) Für die Leistungen, die danach zu erbringen sind, beginnt die Verjährung mit Abnahme der
letzten Leistung.

§ 6 Urheberrecht

(1) Urheberrechte werden durch diesen Vertrag nicht übertragen.

(2) Der Auftraggeber hat nicht das Recht, die Planung für ein anderes als Vertragsobjekt zu
nutzen.

(3) Der Auftraggeber ist, auch nach Honorierung der Entwurfsplanung, nicht berechtigt, die wei
tere Planung ohne Mitwirkung des Ingenieurs zu vollenden.

(4) Wesentliche Änderungen des Bauwerkes oder der Anlagen sind ohne Mitwirkung des Inge
nieurs unzulässig, es sei denn, seine Mitwirkung wäre für den Auftraggeber unzumutbar.

(5) Der Auftraggeber ist zur Veröffentlichung des vom Ingenieur bearbeiteten Objektes nur unter
dessen Namensangabe berechtigt.

§ 7 Vorzeitige Auflösung des Vertrages

(1) Der Vertrag kann von beiden Seiten nur aus wichtigem Grunde gekündigt werden.
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(2) Wird er aus einem Grunde gekündigt, den der Ingenieur zu vertreten hat, so steht ihm ein
Honorar nur für die bis zur Kündigung erbrachte Leistung zu.

(3) in aiien anderen Fäiien behäit der ingenieur den Anspruch auf das vertraglich vereinbarte
Honorar, jedoch unter Abzug ersparter Aufwendungen. Diese werden mit 40 % des Hono
rars für die von Ihm noch nicht erbrachten Leistungen vereinbart.

§ 8 Zurückbehaltungsrecht

Soweit der ingenieur für mögliche Ansprüche des Auftraggebers außer der Haftpflichtversi
cherung entsprechende Sicherheiten - z.B. Bankbürgschaft - nachweist, übt der Auftragge
ber ein ihm etwa zustehendes Zurückbehaltungsrecht nicht aus.

§ 9 Schlußbestimmungen

(1) Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

(2) Bei Inkrafttreten neuer einschlägiger Honorarordnungen oder einer neueren Fassung der
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAi) werden beide Vertragsparteien hin
sichtlich der noch nicht ausgeführten Leistungen über eine angemessene Anpassung ver
handeln.

(3) Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Gültigkeit der anderen
Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der nichtigen Bestimmungen soll gelten, was dem ge
wellten Zweck im gesetzlich erlaubten Sinne am nächsten kommt.



Anlage 2a zum Ingenieurvertrag
Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schulhort „Schulstraße" (B-Plan Nr. 17) in Kröpelin, Lk Rostock

Leistungen bei Verkehrsanlagen

ERMITTLUNG DER HONORARZONE

Vorhaben/Objekt
Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schulhort an der Schulstraße (B-
Plan Nr. 17) In der Stadt Kröpelin, Landkreis Rostock - Verkehrsanlagen

Die Ermittlung der Honorare erfolgt nach HOAI § 48 Abs, 2, 3 und 4 [HOAI 2021] entsprechend der Be
wertungsmerkmale und der Anzahl der Bewertungspunkte

Planungsanforderung Bewertungsmerkmale (siehe unten)
1,2,5 3

sehr gering 1 3 2

gering 2 6 4

durchschnittlich 3 9 6

überdurchschnittlich 4 12 8

sehr hoch 5 15 10

1.1. Verkehrsanlagen

Bewertungsmerkmale max. Bewertungs
punktzahl

gewählte
Bewertungspunktzahl

Begründung

1. Geologische und baugrund
technische Gegebenheiten 5 2 gering

2. Technische Ausrüstung
oder Ausstattung 5 2 gering

3. Anforderung an die Ein
bindung in die Umgebung
oder das Objektumfeld 15 5 gering

4. Umfang der Funktionsbe
reiche oder der konstruktiven

oder technischen Anforderungen 10 2 sehr gering

5. Fachspezifische Bedingungen 5 2 gering

Gesamtpunktzahl 40 13

Das Bauwerk ist der Honorarzone II zuzuordnen. Diese erstreckt sich von 11 bis 17 Punkten.

Die errechnete Bewertungszahl entspricht dem Mindestsatz der Zone II zuzüglich 33,3 v.H. der Differenz
zum Höchstsatz.

gewählt: Mindestsatz der Zone Ii, zuzüglich 0 v.H. der Differenz zum Höchstsatz



Anlage 2b zum Ingenieurvertrag
Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schulhort „Schulstraße" (B-Plan Nr. 17) in Kröpelin, Lk Rostock

Leistungen bei Ingenieurbauwerken

ERMITTLUNG DER HONORARZONE

Vorhaben/Objekt
Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schuihort an der Schulstraße (B-
Plan Nr. 17) in der Stadt Kröpelin, Landkreis Rostock - Ingenieurbauwerke - Wasserwirtschaft

Die Ermittlung der Honorare erfolgt nach HOAI § 44 Abs. 2, 3 und 4 [HOAI 2021] entsprechend der Be
wertungsmerkmale und der Anzahl der Bewertungspunkte

Planungsanforderung Bewertungsmerkmale (siehe unten)
1,2,3 4

sehr gering 1 2 3

gering 2 4 6

durchschnittlich 3 6 9

überdurchschnittlich 4 8 12

sehr hoch 5 10 15

1.1. Ingenieurbauwerke

Bewertungsmerkmale max. Bewertungs
punktzahl

gewählte
Bewertungspunktzahl

Begründung

1. Geologische und baugrund
technische Gegebenheiten 5 2 gering

2. Technische Ausrüstung
oder Ausstattung 5 3 durchschnittlich

3. Anforderung an die Ein
blndung in die Umgebung
oder das Objektumfeid 5 3 durchschnittlich

4. Umfang der Funktionsbe
reiche oder der konstruktiven

oder technischen Anforderungen 10 4 gering

5. Fachspezifische Bedingungen 15 4 gering

Gesamtpunktzahl 40 16

Das Bauwerk ist der Honorarzone II zuzuordnen. Diese erstreckt sich von 11 bis 17 Punkten.

Die errechnete Bewertungszahl entspricht dem Mindestsatz der Zone II zuzüglich 83,3 v.H. der Differenz
zum Höchstsatz.

gewählt: Mindestsatz der Zone II, zuzüglich 50 v.H. der Differenz zum Höchstsatz



Anlage 3a zum Ingenieurvertrag
Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schulhort „Schulstraße" (B-Plan Nr. 17) in Kröpelin, Lk Rostock

Leistungen bei Verkehrsanlagen

HONORARERMITTLUNG

Vorhaben/Objekt:
Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schulhort an der Schulstraße (B-
Plan Nr. 17) in der Stadt Kröpelin, Landkreis Rostock - Verkehrsanlagen

1. Anrechenbare Kosten {§ 46 HOAI 2021)
Diese betragen nach Anlage 4 aufgrund der
vorläufigen Kostenannahme - gesamt 1.016.500,00 €

2. Das Honorar wird endgültig abgerechnet für die
- Leistungsphasen 1 bis 4 aufgrund der Kostenberechnung
- Leistungsphasen 5 bis 8 aufgrund der Kostenberechnung

3. Honorar für Grundlelstungen
3.1. Honorarzone

Das Vorhaben/Objekt wird zugerechnet der Honorarzone II

3.2. Honorarsatz

Es gilt der Mindestsatz der Honorartafel nach § 48 Abs. 1 HOAI 2021
zuzüglich 0,0 v.H. der Differenz zum Höchstsatz
Der Honorarsatz beträgt somit 71.412,36 €

3.3. Bewertung
Die Grundleistungen nach § 3 Abs. 3.1. des Ingenieurvertrages
werden insgesamt bewertet
für die Leistungsphasen mit v.H. des Honorarsatzes
1 bis 2 22

3 bis 4 33

5 bis 9 44

15.710,72 €
23.566,08 €
31.421,44 €

3.4. Damit ergibt sich ein vorläufiges Honorar von 70.698,24 €

4. Honorar für Besondere Leistungen
{§3 Abs. 3 HOAI 2021)

zurzeit nicht erkennbar

Bewertung In v.H.
des Honorarsatzes oder

in € als Festbetrag

5. Honorar für die örtliche Bauüberwachung (Besondere Leistung nach HOAI 2021)
-mit 2,8 v.H. der anrechenbaren Kosten;
das ergibt ein Honorar von 28.462,00 €

- Erhöhung/Minderung um €
- als Festbetrag bei einer geschätzten
Bauzeit von ... Monaten € 28.462,00 €

6. Gesamthonorar aus Nr. 3.4., 4 und 5
Nebenkosten 5,0 %

Gesamtbetrag - netto
zuzüglich Umsatzsteuer
Gesamtbetrag - brutto

99.160,24 €

4.958,01 €

104.118,25 €
19.782,47 €

123.900,72 €



Anlage 3b zum Ingenieurvertrag
Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schulhort „Schulstraße" (B-Plan Nr. 17) In Kröpelin, Lk Rostock

Leistungen bei Ingenieurbauwerken

HONORARERMITTLUNG

Vorhaben/Objekt:
Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schulhort an der Schulstraße (B-
Plan Nr. 17) in der Stadt Kröpelin, Landkreis Rostock - Ingenieurbauwerke - Wasserwirtschaft

1. Anrechenbare Kosten (§ 42 KOAl 2021)
Diese betragen nach Anlage 4 aufgrund der
vorläufigen Kostenannahme-gesamt 235.700,00 €

2. Das Honorar wird endgültig abgerechnet für die
- Leistungsphasen 1 bis 4 aufgrund der Kostenberechnung
- Leistungsphasen 5 bis 8 aufgrund der Kostenberechnung

3. Honorar für Grundleistungen
3.1. Honorarzone

Das Vorhaben/Objekt wird zugerechnet der Honorarzone II

3.2. Honorarsatz

Es gilt der Mindestsatz der Honorartafel nach § 44 Abs. 1 HOAI 2021
zuzüglich 50,0 v.H. der Differenz zum Höchstsatz
Der Honorarsatz beträgt somit 25.054,27 €

3.3. Bewertung
Die Grundleistungen nach § 3 Abs. 3.1. des Ingenieurvertrages
werden insgesamt bewertet
für die Leistungsphasen mit v.H. des Honorarsatzes
1 bis 2 22

3 bis 4 30

5 bis 8 47

5.511,94 €
7.516,28 €

11.775,51 €

3.4. Damit ergibt sich ein vorläufiges Honorar von 24.803,73 €

4. Honorar für Besondere Leistungen
(§3 Abs. 3 HOAI 2021)

zurzeit nicht erkennbar

Bewertung in v.H.
des Honorarsatzes oder

in € als Festbetrag

5. Honorar für die örtliche Bauüberwachung (Besondere Leistung nach HOAI 2021)
-mit 2,8 v.H. der anrechenbaren Kosten;
das ergibt ein Honorar von 6.599,60 €

- Erhöhung/Minderung um €
- als Festbetrag bei einer geschätzten
Bauzeit von... Monaten € 6.599,60 €

6. Gesamthonorar aus Nr. 3.4., 4 und 5
Nebenkosten 5,0 %
Gesamtbetrag - netto
zuzüglich Umsatzsteuer
Gesamtbetrag - brutto

31.403,33 €
1.570,17 €

32.973,50 €

6.264,96 €
39.238,46 €



Anlage 4 zum Ingenieurvertrag
Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schulhort .Schulstraße" (B-Plan Nr. 17) in Kröpelin, Lk Rostock

Leistungen bei Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken

VORLÄUFIGE KOSTENANNAHME

Vorhaben/Objekt
Erschließung des Geländes für die Kindertagesstätte und den Schulhort an der Schulstraße (B-
Plan Nr. 17) in der Stadt Kröpelin, Landkreis Rostock

Grundlage: Kostenschätzung vom September 2025

1. Verkehrstechnische Erschließung KITA-Gelände „Schulstraße"
1.1 Allgemeines (anteilig, siehe Kostenteilung) 39.415,17 €
1.2 Oberflächenaufbruch und Sicherungsarbeiten 32.143,60 €
1.3 Abbrucharbeiten / Baufreimachung 258.550,00 €
1.4 Erdarbeiten, ungebundene Tragschichten 135.548,20 €
1.5 Erdarbeiten in Spielflächen 133.750,00 €
1.6 Straßenentwässerungsanlagen 15.771,90 €
1.7 Oberbau Fahrbahn 70.103,50 €
1.8 Oberbau Feuerwehrzufahrten 34.320,00 €
1.9 Oberbau Pkw-Stellplätze 39.986,00 €
1.10 Oberbau Gehwege Fahrrad-Abstellflächen 42.750,00 €
1.11 Oberbau Nebenanlagen 32.380,30 €
1.12 Ausstattung Spielflächen 121.667,00 €
1.13 Sonstige Ausstattung 31.492,60 €
1.14 Straßenbeleuchtung 15.003,80 €
1.15 Begrünung 13.650,64 €
Zwischensumme netto gesamt 1.016.532,71 €

Summe netto 1.016.532,71 €

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 193.141,22 6

Summe brutto 1.209.673,93 6

Summe brutto gerundet 1.209.700,00 6

2. Wasserwirtschaftliche Erschließung KITA-Gelände „Schulstraße"
2.1 Allgemeines (anteilig, siehe Kostentellung)
2.2 Erd- und Sicherungsarbeiten SW-Kanal
2.3 Rohrverlegearbeiten SW-Kanal
2.4 Abwasserpumpwerk
2.5 Erd- und Sicherungsarbelten NW-Kanal
2.6 Rohrverlegearbeiten NW-Kanal
2.7 Auslaut am Gewässer

2.8 Erd- und Sicherungsarbelten TW-Versorgungsleitung
2.9 Rohrverlegearbeiten TW-Versorgungsleitung
Zwischensumme netto gesamt

Summe netto

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer

Summe brutto

Summe brutto gerundet

9.245,53 €

29.124,15 €
21.530,60 €
42.953,35 €
50.145,90 €
50.183,80 €
8.435,00 €

14.933,30 €
9.162.20 €

235.713,83 €

235.713,83 €

44.785,63 €

280.499,46 €

280.500,00 €
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